
Röntgendiagnostik – schädlich oder nützlich?

Röntgenstrahlung –
eine bahnbrechende
Entdeckung

Am häufigsten wird die Röntgendiagnostik bei Verletzungen oder Erkrankungen der Knochen eingesetzt; abgebildet ist ein gebrochenes Wadenbein
vor (links) und nach der Operation („Fixierung“, rechts).

Vor mehr als 100 Jahren hat Wilhelm
Conrad Röntgen die nach ihm benannten
Strahlen entdeckt. Diese bahnbrechende
Entdeckung wurde damals begeistert

Operation ins Innere des menschlichen
Körpers sehen – ein gewaltiger Fort-
schritt in der medizinischen Diagnostik!

Daraufhin setzte eine stürmische Ent-
wicklung ein. Nach den ersten einfachen

Röntgenaufnahmen und der Durch-
leuchtung unmittelbar am Leuchtschirm

stanzen in sogenannten Verstärkerfolien
die fotografische Wirkung auf einem
Röntgenfilm. Bildverstärker-Geräte ge-
statteten später die Durchleuchtung
auch bei Tageslicht und mit deutlich ver-
minderter Dosisleistung. Kontrastmittel
wurden entwickelt, um Hohlorgane und
Blutgefäße darstellen zu können und
den natürlicherweise geringen Kontrast
zwischen den Organen zu steigern. In-
zwischen ist es mit digitalen Techniken
möglich, Blutgefäße mit sehr geringen
Mengen von Kontrastmitteln deutlich
sichtbar zu machen. Die Computerto-

mografie schließlich liefert überlage-
rungsfreie Darstellungen des mensch-
lichen Körpers in Querschnittsbildern.

Bald nach der Entdeckung der Röntgen-
strahlen wurden aber auch ihre schäd-
lichen Wirkungen bekannt. Deshalb
sollte man bemüht sein, die Anzahl
der Röntgenuntersuchungen, die in
Deutschland im internationalen Vergleich
hoch ist, gering zu halten. Die Strahlen-
dosis konnte dagegen bei den einzelnen
Untersuchungsarten deutlich vermindert
werden.

Berichte in den Medien über das Strah-
lenrisiko haben teilweise Verunsicherung
in der Bevölkerung erzeugt.
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ckelt. Dabei  erhöhen  fluoreszierende  Sub-

gefeiert: Man konnte erstmals ohne



Gezielt durchgeführte Röntgendiagnos-
tik bringt für den jeweils betroffenen Pa-
tienten einen Nutzen. Dieser Nutzen
rechtfertigt in vielen Fällen das Röntgen.
Gleichzeitig sind Röntgenuntersuchun-
gen aber immer mit einem gewissen
Strahlenrisiko verbunden. Das Strahlen-
risiko wird in diesem Faltblatt im Ver-
gleich zu anderen Risiken betrachtet. Es
wird über Möglichkeiten informiert, wie
es verringert werden kann.

Vom Nutzen
der Röntgendiagnostik

Ein Mensch, der krank ist oder sich
krank fühlt, sucht seinen Arzt auf, um
Hilfe zu erlangen. Der Arzt kann den
Patienten aber nur behandeln, wenn er
Informationen über und aus dem Körper
des Patienten hat. Nach Erheben der
Vorgeschichte und der klinischen Unter-
suchung setzt der Arzt die Röntgen-
diagnostik ein, wenn mit anderen Verfah-

deutige Diagnose zu erhalten ist.

Mit der Röntgendiagnostik wird oft erst
die genaue Diagnose ermöglicht oder
erhärtet bzw. der Befund präzisiert.
Welche enorme Bedeutung die Röntgen-
diagnostik dabei für den einzelnen Pa-
tienten haben kann, zeigen einige Bei-
spiele:

● Zur sicheren Diagnose eines Kno-
chenbruchs sind fast immer Röntgen-
aufnahmen notwendig. Ist eine Einrich-
tung des Bruchs oder gar eine Operation

erforderlich, sind Röntgenaufnahmen
zur Kontrolle der richtigen Einstellung
durchzuführen. Sonst kann es zur Fehl-
stellung und dadurch später zu Schmer-
zen und Arthrose kommen.

● Nach einem Unfall mit Kopfverlet-
zung können Übelkeit, Kopfschmerzen
und Benommenheit auftreten. Sie kön-
nen durch eine Gehirnerschütterung her-
vorgerufen werden, aber auch durch
Blutungen innerhalb des Schädels. Eine
rechtzeitige Operation kann den Patien-
ten heilen; eine unnötige Operation fügt
dem Patienten Schaden zu. Erfolgt eine
notwendige Operation zu spät, so führt
das zu einem bleibenden Hirnschaden,
wenn nicht sogar zum Tod des Patien-
ten. Deshalb ist es zur Aufklärung des
Befundes erforderlich, schnell und si-
cher eine Diagnose zu bekommen. Eine
geeignete Maßnahme dafür ist im akuten

Stadium eine Röntgenuntersuchung in
Form einer Computertomografie. Eine
Magnetresonanz-(Kernspin-)Untersu-
chung ist erst in einem späteren Stadium
aussagekräftig.

● Wird der Brustkrebs einer Frau zu
spät erkannt, so führt er oft nach schwe-
rer Krankheit zum Tod der Patientin –
trotz Operation, Bestrahlung und Che-
motherapie. Wird der Tumor jedoch
rechtzeitig erkannt, ist er mit der hohen
Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent
heilbar. Mit der Mammografie ist es der-
zeit möglich, einen Brustkrebs so früh zu
erkennen, dass er noch gute Heilungs-
chancen hat. Alternative Untersu-
chungsverfahren wie z.B. die Sonografie
haben für die Früherkennung derzeit
noch keine ausreichende Aussagekraft.

● Blutgefäß-Veränderungen, vor allem
Verengungen der Blutgefäße, sind eine
weit verbreitete Krankheit mit schwer-
wiegenden Folgen. Verengen sich die
Herzkranzgefäße, so führt das zum
Herzinfarkt, der in schweren Fällen töd-
lich verläuft. Mit der Angiografie, einer
speziellen Röntgentechnik, können Ge-
fäßverengungen rechtzeitig erkannt und
einer geeigneten Therapie zugeführt
werden. Dadurch sinkt das Risiko eines
Herzinfarktes erheblich.

● Zusätzlich kann die Methode der in-
terventionellen Radiologie angewandt
werden: Dabei wird ein dehnbarer Ka-
theter unter Durchleuchtungskontrolle in
das verengte Gefäß eingeführt, um die-
ses aufzudehnen; die Durchblutung nor-
malisiert sich wieder, Schaden wird vom
Patienten abgewendet. Gleichzeitig ver-
meidet man eine Operation, die sonst
erforderlich gewesen wäre. Das Risiko
einer solchen Operation mit Narkose
wäre 5- bis 10mal höher als die be-
schriebene Maßnahme der Gefäßerwei-
terung.

Die Diagnose ist mit Hilfe der Computertomografie oft schnell und sicher möglich; hier: Aufnahme
des Beckens.

Historischer Röntgenapparat von 1913

Quelle: Albers-Schönberg
„Die Röntgentechnik“
4. Auflage 1913

1913 wurden Röntgenaufnah-
men des Kopfes mit dem abge-
bildeten Gerät ohne jegliche
Strahlenschutz-Maßnahmen vor-
genommen. Röntgentechnik und
Strahlenschutz sind seitdem we-
sentlich verbessert worden.

ren wie Labor-, Ultraschall- oder endo-
skopischen Untersuchungen keine ein-



Prinzipdarstellung einer röntgendiagnostischen Anordnung.

Die meisten Röntgenuntersuchungen betreffen den Brustkorb, die Zähne und die Gliedmaßen. Die sehr aussagekräftige
Computertomografie weist eine – in der Grafik nicht dargestellte – starke Zunahme auf.
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Das Bundesamt für Strahlenschutz hat
die Anzahl der Röntgenuntersuchungen
ermittelt. Von den etwa 125 Millionen
Röntgenuntersuchungen pro Jahr wer-
den etwas mehr als die Hälfte von
niedergelassenen Ärzten durchgeführt.
Von Zahnärzten werden rund ein Viertel
und in Krankenhäusern etwa ein Fünftel
der Untersuchungen durchgeführt. Ihre
jeweiligen Anteile an verschiedenen Un-
tersuchungsarten sind unterschiedlich.
Damit liegt Deutschland im internationa-
len Vergleich hoch. Der Trend war bis
1997 ansteigend, was u.a. durch die
sehr hohe diagnostische Aussagekraft
neuer Methoden und das Verlangen von
Arzt und Patient nach umfassender
Diagnostik bedingt ist.

Wie häufig
wird geröntgt?



Natürliche und künstliche
Strahlenexposition

Röntgenstrahlung gehört zur „ionisieren-
den Strahlung“. Seit jeher ist der Mensch
ionisierender Strahlung aus natürlichen
Quellen ausgesetzt. Zusätzlich wirken
heute auch ionisierende Strahlen aus
medizinischer und technischer Anwen-
dung auf ihn ein. Dazu gehören sowohl
die Röntgenstrahlen als auch die Gam-
mastrahlen in der Strahlentherapie.

Beiträge sind als Mittelwerte in der Grafik dargestellt.

Das Prinzip Rechtfertigung

Der Nutzen der Röntgendiagnostik muss
möglichst groß gegenüber ihrem Risiko
sein. In der Röntgenverordnung ist daher
festgelegt, dass jede einzelne Strahlen-
anwendung vorher ärztlich gerechtfertigt
(„indiziert“) sein muss. Die Abwägung
von Nutzen und Risiko in der Röntgen-
diagnostik hängt dabei stark von indivi-
duellen Verhältnissen bei jedem einzel-
nen Patienten ab.

Eine Röntgenuntersuchung ist ge-
rechtfertigt, wenn der Patient aus der
Röntgendiagnostik einen erheblichen
Nutzen zieht, gegenüber dem das
Strahlenrisiko als gering einzuschät-
zen ist.

Das ist der Fall, wenn die Untersu-
chungsmethode geeignet ist, die diag-
nostische Fragestellung zu beantworten,
und wenn kein alternatives Verfahren zur
Verfügung steht. Die beschriebenen Bei-
spiele zeigen dies. Würde man in diesen
Fällen die Röntgenuntersuchung unter-
lassen, so kann sich daraus für den
Patienten ein erhebliches Gesundheits-
risiko ergeben.

Um zu gewährleisten, dass nur notwen-
dige und sinnvolle Röntgenuntersuchun-
gen durchgeführt werden, ist es dem

fachkundigen Arzt vorbehalten, festzu-
legen, ob und in welcher Weise dies
geschehen soll.

Er muss sich dabei in jedem einzelnen
Fall fragen, welche Informationen er
über den Patienten benötigt und mit
welcher Untersuchungsmethode er
diese Information erhalten kann. Er
muss sich aber auch die Kontrollfrage
stellen: Ist die gleiche oder eine gleich-
wertige Information auch mit einer ande-

ren, einfacheren Untersuchungsme-
thode – ohne die Anwendung von
Röntgenstrahlen – zu erhalten?

Maßstab für den Nutzen sind dabei die
Folgen, die sich für die Behandlung des
Patienten durch den Arzt ergeben: Auch
sehr gute, detailgenaue Informationen
sind für Patienten nutzlos, wenn sich
damit die Behandlungsmöglichkeiten
nicht verbessern. Der diagnostische Ge-
winn kann unterschiedlich eingestuft
werden: Er reicht von einer nützlichen
Kontrolle des Heilverlaufs über die Ab-
sicherung einer Verdachtsdiagnose bis
hin zu therapie-entscheidenden Erkennt-
nissen und akut lebensrettenden Maß-
nahmen.

Was ist Röntgenstrahlung?

Röntgenuntersuchungen soll-
ten nicht durchgeführt werden,

●● bei sogenannten „Routine-Un-
tersuchungen“;

●● bevor nicht alle anderen bisher
erhobenen Befunde kritisch
bewertet worden sind und fest-
steht, daß nur die Röntgen-
diagnostik die noch fehlende
Information liefern kann;

●● ausschließlich als Beweis-
mittel aus haftungsrechtlichen
oder versicherungsrechtlichen
Gründen.

Wird die Indikation in dieser
Weise eingeschränkt, so bringt
die Röntgendiagnostik ihren
höchsten Nutzen.

Die durchschnittliche Strahlenexposition der Bürger aus natürlichen Strahlenquellen beträgt etwa 2,1 Millisievert im Jahr (mSv/a). Die einzelnen



Strahlendosis von
Röntgenuntersuchungen

Aus den Folgen der Atombombenab-
würfe in Hiroshima und Nagasaki weiß
man, dass ionisierende Strahlen im Be-
reich hoher Dosen bösartige Erkrankun-
gen wie Krebs oder Schädigungen von
Ungeborenen im Mutterleib verursachen
können. Steigt die Dosis, so steigt auch
die Wahrscheinlichkeit für eine Krebs-
entstehung an. Verschiedene Gewebe
und Organe haben dabei unterschiedli-
che Strahlenempfindlichkeiten.

Dies sind gesicherte Tatsachen. Diese
Kenntnisse wurden allerdings nur bei
Dosiswerten von 200 Millisievert und

meisten Röntgenuntersuchungen zu einer
erheblichen Herabsetzung der Dosis ge-
führt. Besonders die Entwicklung emp-
findlicherer Film-Folien-Systeme, die
moderne Generator- und Bildverstärker-
technik und neuerdings digitale Systeme
tragen zur Verringerung der Strahlenex-
position des Patienten bei einer notwen-
digen Röntgenuntersuchung bei. Der
trotz dieser Fortschritte zu verzeichnen-
de Anstieg der mittleren Strahlenexpo-
sition der Bevölkerung ist daher haupt-
sächlich auf die zunehmende Häufigkeit
von Röntgenuntersuchungen zurückzu-
führen.

Die Dosiswerte für ein und dieselbe Un-
tersuchungsart schwanken jedoch von
Fall zu Fall stark. Ursache sind individu-
elle Unterschiede der Patienten, etwa ihr
Körperbau und ihr Gewicht, aber auch
medizinische und diagnostische Schwie-
rigkeiten. Ein wesentlicher Faktor ist
auch die Erfahrung der Ärzte und die
Qualität ihrer Weiterbildung. Unter-
schiedliche Röntgentechnik bewirkt
ebenfalls verschiedene Dosiswerte.

Mögliche Wirkungen
ionisierender Strahlung

Die Exposition durch natürliche Strah-
lung setzt sich aus innerer und äußerer
Strahlenexposition zusammen. Die
äußere Strahlenexposition beinhaltet
Strahlung, die von natürlichen radioakti-
ven Stoffen im Boden ausgeht, die soge-
nannte terrestrische Strahlung. Auch die
kosmische Strahlung ist Quelle der äu-
ßeren Strahlenexposition. Die Höhe des
Aufenthaltsortes und die Beschaffenheit
des geologischen Untergrundes wirken
sich auf das Ausmaß der natürlichen
Strahlenexposition aus.

Über die Atemluft und die Nahrung
nimmt der Mensch stets natürliche
radioaktive Stoffe in den Körper auf;
diese verursachen eine innere Strahlen-
exposition.

Der natürlichen Strahlung kann sich nie-
mand entziehen. Seit seiner Existenz ist
der Mensch ohne sein Zutun dieser
Strahlung ausgesetzt. Sie wird deshalb
teilweise als Vergleichsmaßstab für
andere Strahlenexpositionen herangezo-
gen. Die jährliche Dosis der natürlichen
Strahlung kann bis 10 Millisievert (mSv)
reichen und liegt in Deutschland im
Mittel bei etwa 2,1 mSv.

Um verschiedene Strahlenexpositionen
bewerten und miteinander vergleichen
zu können, wurde der Begriff der „effek-
tiven Dosis“ eingeführt. Die effektive
Dosis ist ein Maß für das Risiko, das der
Mensch durch die Einwirkung ionisieren-
der Strahlen eingeht. „Sievert“ ist die
Einheit der effektiven Dosis; bei kleinen
Dosen ist die Bezeichnung Millisievert
(mSv) gebräuchlich. 1 mSv = 0,001 Sie-
vert (ein Tausendstel Sievert).

Zahnaufnahme 0,01
Knochendichtemessungen 0,01
Brustkorbaufnahme (Thorax) 0,03
Gliedmaßen 0,05
Kopf 0,1
Hüfte 0,3
Mammografie
(Brustuntersuchung) 0,5
Becken 0,6
Wirbelsäule 1
Bauchraum 1
Röntgenuntersuchung
der Venen 1

Gerundete Mittelwerte
der effektiven Dosis bei verschiedenen Untersuchungsarten

(Angaben in Millisievert)

Galle 4
Harntrakt 5
Magen 10
Darm 15
Röntgenuntersuchung
der Schlagadern 18

Computertomografie (CT)
CT Schädel 3
CT Wirbelsäule 7
CT Brustkorb 10
CT Bauchraum 20

darüber gewonnen. Solche Dosiswerte
kommen in der Röntgendiagnostik übli-
cherweise nicht vor. Wie sich Strahlen-
expositionen mit geringer Dosis auf die
Gesundheit auswirken, darüber liegen
keine gesicherten Erkenntnisse vor; teil-
weise ist man auf Vermutungen und
Denkmodelle angewiesen. Eine theoreti-
sche Risikoabschätzung ist deshalb nur
mit Einschränkung möglich.

Die Internationale Strahlenschutzkom-
mission (ICRP), der namhafte Wissen-
schaftler aus allen Forschungsgebieten
über ionisierende Strahlung angehören,
geht von einem linearen Zusammenhang
zwischen Dosis und Wirkung ohne
Schwellenwert aus. Das bedeutet: Auch
bei niedrigen Dosen können Schäden
nicht ganz ausgeschlossen werden.
Selbst kleinste Dosen haben ein – wenn
auch geringeres – Risiko.

Die Wahrscheinlichkeit einer Krebsent-
stehung ist nicht für alle Personen
gleich. Es gibt individuelle Unterschiede,
beispielsweise bedingt durch stärkere
oder schwächere Immunabwehr des
Körpers gegen Krebszellen. Außerdem
spielt das Alter der Betroffenen eine
Rolle: Einerseits ist das Gewebe von äl-
teren Menschen weniger anfällig gegen-
über Strahlenwirkungen als das von jün-
geren Personen. Andererseits ist die
Entstehung einer Krebserkrankung mit
einer Verzögerungszeit verbunden. Das
ist mit ein Grund dafür, warum ältere
Menschen weniger von den Strahlen-
risiken der Röntgendiagnostik betroffen
sind. Ihre Lebenserwartung ist oft kürzer
als die jahrzehntelange Entstehungszeit
eines strahlenbedingten Krebstumors.

Überwiegend werden Röntgenunter-
suchungen an älteren Patienten durch-
geführt, besonders solche mit einer
hohen Dosis. Schon aus diesem Grund
wäre es falsch, sämtliche Strahlenexpo-
sitionen beim Röntgen rechnerisch
gleichmäßig über die gesamte Bevöl-
kerung zu verteilen, um daraus ein mitt-
leres Risiko pro Einwohner bestimmen
zu wollen.

Risiken im Vergleich

Die Internationale Strahlenschutzkom-
mission (ICRP) hat Risikofaktoren erar-
beitet, mit deren Hilfe strahlenbedingte
Risiken abgeschätzt werden können.
Das betrifft sowohl die natürliche Strah-
lenexposition als auch Strahlenrisiken
beim Röntgen. Mit Hilfe dieser Faktoren
lässt sich beispielsweise das Risiko not-
wendiger Röntgenuntersuchungen mit
Risiken durch andere Untersuchungs-
methoden vergleichen. Daraus eine be-
stimmte Anzahl von Toten abzuschät-
zen,  ist  nicht  zulässig,  da  nicht  nur

Die Fortschritte in der Röntgentechnik
haben in den letzten 30 Jahren bei den



wesentliche Faktoren unbekannt sind,
sondern auch zu berücksichtigen ist,
dass unterlassene Röntgenuntersuchun-
gen schwere Krankheiten und sogar
Todesfälle nach sich ziehen können. Die
alleinige Abschätzung des Strahlen-
risikos ohne Gegenüberstellung des
Nutzens, der aus der Röntgendiagnostik
erwächst, macht keinen Sinn.

Sinnvoll ist es dagegen, die ermittelten
Strahlenrisiken mit anderen Risiken des
täglichen Lebens zu vergleichen. In der
Grafik sind relative Risiken angegeben,
die für die Bewohner Deutschlands gel-
ten. Mit diesen Angaben lässt sich das
Strahlenrisiko beim Röntgen realistisch
in die Skala anderer Risiken einordnen.
Die Röntgendiagnostik sollte dennoch

Nutzen gegenüber Risiko
abwägen

Bei jeder Röntgenuntersuchung sind
stets der Nutzen für den einzelnen
Patienten und dessen persönliche
Risikofaktoren gegeneinander abzu-
wägen, die sich für ihn aus der Un-
tersuchung ergeben.

Die individuellen Risiken des Rau-
chens oder einer gefährlichen Sport-
art beruhen auf freien Entscheidun-
gen: Entscheidet man sich dagegen,
so wird ihr Risiko zu Null. Lässt man
jedoch eine ärztlich notwendige
Röntgenuntersuchung nicht durch-
führen, so ist das Risiko, aus diesem
Grund eine Krankheit gar nicht oder
erst zu spät zu erkennen, höher als
das mit der Röntgendiagnostik ver-
bundene Strahlenrisiko. Unter die-
sen Gesichtspunkten können Nutzen
und Risiko beim Röntgen gegen-
einander abgewogen werden.

Wie wird das Strahlenrisiko
verringert?

Zwar ist das Strahlenrisiko beim Rönt-
gen gering im Vergleich zu anderen Risi-
ken, dennoch muss nach Wegen ge-
sucht werden, um es weiter zu verrin-
gern. Primäres Ziel muss es sein, unnö-
tige Untersuchungen zu vermeiden und
so die Anzahl an Röntgenuntersuchun-
gen zu reduzieren.
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Wahrscheinlichkeit von Todesursachen im Vergleich

Viele Menschen setzen sich freiwillig  – bewusst oder unbewusst – großen Risiken aus.
Beispiele dafür sind das Rauchen, hoher Alkoholkonsum oder gefährliche Sportarten.
Andererseits werden oft kleine, unfreiwillige Risiken emotional überbewertet. In der
Grafik sind links als reale Todesfälle die Zahlen der tatsächlich und nachweislich an den
verschiedenen Ursachen Verstorbenen angegeben. Das strahlenbedingte Risiko (rechts)
ist als hypothetisches Risiko eine rein rechnerisch ermittelte Größe, die auf Annahmen
(Hypothesen) beruht.

QUELLEN: Statistisches Jahrbuch der Bundesrepublik 1993, ICRP 60, BfS

nicht als kollektives Risiko betrachtet
werden: Das Risiko bleibt auf den einzel-
nen Patienten beschränkt, der auch den
individuellen Nutzen daraus zieht.

Röntgenuntersuchungen sollten nur
durchgeführt werden, wenn sie zu diag-
nostischen Aussagen führen, die auch
Folgen für die Art der Behandlung
haben. Darüber hinaus ist stets zu über-
legen, ob mit alternativen Untersu-
chungsverfahren ohne Anwendung von
Röntgenstrahlen (wie z.B. der Sono-
grafie, Endoskopie oder der Magnet-Re-
sonanz-Tomografie) nicht gleichwertige
diagnostische Informationen gewonnen
werden können.

Die Dosis für eine Röntgenuntersuchung
lässt sich reduzieren, wenn alle Maßnah-
men der Qualitätssicherung ergriffen
werden, die sowohl die Apparatetechnik
als auch die Durchführung der Unter-
suchungen umfassen. Solche Maßnah-
men sind durch  Röntgenverordnung
vorgeschrieben: Selbstverständlich
muss die Röntgeneinrichtung in tech-
nisch einwandfreiem Zustand sein. Ihre
ordnungsgemäße Funktion wird durch
regelmäßige Konstanzprüfungen über-
wacht. In den für alle Ärzte verbindlichen
„Leitlinien der Bundesärztekammer
zur Qualitätssicherung in der Rönt-
gendiagnostik“ sind medizinische und
technische Hinweise zur optimalen Ein-
stellung von Röntgenaufnahmen und zur
Durchführung von Durchleuchtungen
beschrieben.

Die „Ärztlichen Stellen“ als Teil der be-
rufsständischen Selbstverwaltung for-
dern von allen radiologisch tätigen Ärz-
ten regelmäßig stichprobenartig Patien-
tenaufnahmen an. Diese beurteilen sie
nach technischer Bildqualität und medi-
zinischer Aussagekraft. Den Ärzten wer-
den gegebenenfalls Vorschläge zur Ver-
ringerung der Strahlenexposition ge-
macht.



Beispiel: Urologische Durchleuchtung: Röntgenuntersu-
chungen, bei denen Durchleuchtungen notwendig sind, sind
mit einer höheren Strahlendosis verbunden. Es werden daher
mehrere Maßnahmen zur Herabsetzung der Dosis ergriffen: Mo-
derne Generatoren erzeugen statt kontinuierlicher eine gepulste
Strahlung, die zur Erzeugung des Bildes ausreicht. Ein elektro-
nischer Bildverstärker mit anschließender Fernseheinheit ver-
stärkt das Durchleuchtungsbild, das auf einem Fernsehmonitor
im nur schwach abgedunkelten Raum sichtbar ist. Blei-
gummidecken – hier unter dem Patienten – schützen nicht
untersuchte Körperbereiche vor der Strahlung, die in diesem
Fall von unten kommt.

Der Arzt schützt sich durch eine Bleiglasbrille, einen Schild-
drüsenschutz, eine rundum schützende Bleigummischürze so-
wie zusätzlich durch eine Bleigummidecke, die zwischen ihm
und der Röntgenröhre am Untersuchungstisch angebracht ist.

(1) Röntgenröhre

(2) Tiefenblende zur Begrenzung des Röntgenstrahlbündels

(3) Bleigummi-Abschirmung zum Schutz nicht untersuchter 

Körperbereiche des Patienten

(4) Strahlentransparente Patientenlagerungsplatte

(5) Fernsehmonitor

(6) Elektronischer Bildverstärker

(7) Fernseh-Aufnahmeröhre

(8) Bleiglasbrille des Untersuchers mit Seitenschutz

(9) Schilddrüsenschutz

(10) Strahlenschutzschürze des Untersuchers

(Rundum-Schürze)

(11) Bleigummi-Lamellen zum Strahlenschutz des

Untersuchers
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Auch Sie als Patient können einiges tun,
um die Anzahl unnötiger Röntgenauf-
nahmen zu verringern und den Strahlen-
schutz zu optimieren:

● Sagen Sie dem Arzt, ob in der letzten
Zeit bei Ihnen bereits ähnliche Röntgen-
untersuchungen gemacht worden sind!
Ärztliche und zahnärztliche Praxen und
Kliniken, d i e Röntgenuntersuchungen
durchführe n, müssen gemäß § 28 RöV
einen Röntgenpass berei thalten, um
ihn den Patientinnen und Patienten an-
zubieten. Lassen Sie  sich  bi tte diesen

● Bringen Sie Ihrem Arzt frühere Auf-
nahmen mit oder lassen Sie diese anfor-
dern! Ein Arzt ist verpflichtet, von ihm
angefertigte Röntgenaufnahmen bzw.
Kopien davon dem weiterbehandelnden
Arzt oder dem Patienten vorübergehend
leihweise zu überlassen. Sie sind aber
verpflichtet, diese zurückzugeben. Sie
können – auch als Privatpatient – kein
Eigentumsrecht an den Röntgenbildern
erwerben.

● Lassen Sie sich von Ihrem Arzt die
Notwendigkeit der geplanten Röntgen-
untersuchung erklären!

● Frauen sollten während einer
Schwangerschaft nur in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen geröntgt
werden: Sagen Sie dem Arzt vor der
Röntgenuntersuchung, ob eine Schwan-
gerschaft besteht oder vermutet wird!
(Der Arzt ist nach der Röntgenverord-
nung verpflichtet, die Frage nach einer
Schwangerschaft zu stellen).

● Achten Sie bei der Aufnahme darauf,
daß an den Strahlenschutz für die nicht
untersuchten Körperteile gedacht wird
(z.B. Bleischürze, Keimdrüsenschutz)!
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Röntgenuntersuchungen, bei denen nur Röntgenaufnahmen angefertigt werden, sind mit ver-
gleichsweise niedrigen Dosiswerten verbunden – wie etwa die Untersuchung des Kopfes, der
Gliedmaßen oder hier das Bild des Brustkorbes. Stets sollte mit einer möglichst geringen Dosis
die Bildqualität erzielt werden, die ausreicht, um die erforderlichen Strukturen für die Diagnose
sichtbar zu machen. Es ist nicht Ziel des Röntgens, Bilder in größter Zeichenschärfe zu erzeu-
gen. Dies wäre durch Erhöhen der Dosis ohne weiteres möglich, zur diagnostischen Beurteilung
des Bildes ist es aber oft nicht erforderlich.
Eine Bleischürze schützt die nicht untersuchten strahlenempfindlichen Körperteile des Patienten.

Was können
Sie selbst tun?

Telefax: 01888/333-1150
Telefon: 01888/333-1130

Das Führen des Röntgenpasses ist freiwillig, wird jedoch von Ärzten, Krankenkassen und
Strahlenschutzbehörden empfohlen.

Pass aushändigen und legen Sie ihn zu
jeder Untersuchung wieder vor.


